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Post-Briefkasten am Bauhausplatz

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00273 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 12 – Schwabing-
Freimann vom 16.06.2020

Sehr geehrter Herr Wolf, 

das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat Ihren Antrag an die Deutsche Post mit der Bitte um 
Stellungnahme weitergeleitet. 

Nach § 4 Nr. 1 Buchst. a des Postgesetzes (PostG) i.V.m. § 4 Nr. 3 PostG ist die Beförderung 
von Briefsendungen eine Dienstleistung der Deutschen Post, deren qualitative Ausgestaltung 
in der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) geregelt wird (§ 11 PostG). § 2 Nr 2 
der PUDLV legt fest, dass Kunden in zusammenhängend bebauten Wohngebieten in der 
Regel nicht mehr als 1000 Meter zurücklegen müssen, um zu einem Briefkasten zu gelangen. 
Für die Stadt München ist diese rechtliche Vorgabe vollumfänglich erfüllt – es besteht ein 
flächendeckendes Netz von Briefkästen 

Im näheren Umfeld des vom Bezirksausschuss 12 – Schwabing-Freimann vorgeschlagenen 
Aufstellungsortes am Bauhausplatz befinden sich bereits jeweils ein Briefkasten am 
Frankfurter Ring/ Stuttgarter Straße und ein Briefkasten am Frankfurter Ring 193. Das Areal ist
damit bereits ausreichend versorgt – dem Wunsch nach der Aufstellung eines weiteren 
Briefkastens kann die Deutsche Post daher nicht entsprechen.

Eine Verlagerung eines bestehenden Briefkasten ist zwar grundsätzlich möglich, würde 
seinerseits aber wieder zu massiven Beschwerden des bestehenden Kundenkreises führen.
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Ich hoffe, dass ihr im Betreff genannter Antrag damit ausreichend beantwortet ist und als 
satzungsgemäß erledigt gelten darf. 

Mit freundlichen Grüßen

II. vor Auslauf
über RAW-RL

Die Verlagerung eines der bestehenden Standorte auf Antrag steht die Post aufgeschlossen 
gegenüber. Sie weist aber darauf hin, dass diese Briefkästen vorrangig von Firmenkunden 
frequentiert werden.
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an das Direktorium - HA II / BA-G Ost
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